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 Veröffentlicht am 22.01.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §38 Abs1;

Rechtssatz

Es ist nicht allein entscheidend, ob eine volkswirtschaftlich wertvolle Er5ndung vorliegt, sondern muß diese Er5ndung

auch patentrechtlich geschützt sein.
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